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EUWID-Erhebungsverfahren
für Altpapier-Preise
Statistische Methodik
Rationelle Datenerhebung
Preisveränderungen statt Absolutpreise

bvse Jahrestagung 26.09.2013



Optimierte Form der Preisermittlung

���� Konzept

EUWID wird seine Preisermittlung für die verschiedenen Altpapiersorten auf ein
online-basiertes Erhebungsverfahren umstellen.

Herr Prof. Dr. Oehler, Geschäftsführer der MOMIT Media & IT – Services, hat
im Auftrag von EUWID hierzu ein entsprechendes Modell erarbeitet.

Mit dem Übergang der Preisermittlung auf ein statistisches Erhebungsverfahren
wird EUWID der gestiegenen Bedeutung von Marktveränderungen Rechnung
tragen.

Gleichzeitig ändert EUWID die Darstellungsweise. Wurden bislang absolute
Monatspreise veröffentlicht, sollen künftig die monatlichen absoluten
Preisveränderungen dargestellt werden.

Dadurch wird es möglich, den vereinbarten Basispreis von Monat zu Monat
fortzuschreiben und so den jeweiligen aktuellen Verrechnungspreis zu ermitteln.
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Optimierte Form der Preisermittlung

� Kartellrechtlich geprüft

EUWID hat das Modell von der renommierten Kanzlei Gleiss Lutz auf seine
kartellrechtliche Zulässigkeit prüfen lassen. Danach erfüllt das Erhebungs-,
Auswertungs- und Veröffentlichungsverfahren alle kartellrechtlichen
Anforderungen.

� Sortenspektrum

Das neue Erhebungsverfahren wird auf folgende Altpapiersorten angewandt:

Gemischte Ballen (1.02)
Kaufhausaltpapier (1.04)
Deinkingware (1.11)
Wellpappen-II-Abfälle (4.03)
Alte Zeitungen (2.01)
Bunte Akten (2.06)
Multidruck (3.10)
Weiße Rotationsabfälle (3.14/3.15)
Weiße Kuvertspäne (3.18.01)
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Optimierte Form der Preisermittlung

� Beispiel der künftigen Veröffentlichung

M U S T E R
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Das Verfahren im Überblick

� Datenerhebung durch MOMIT im Auftrag von EUWID

Die monatliche Datenerhebung erfolgt durch Herrn Prof. Dr. Oehler bzw. durch
die von ihm geführte MOMIT Media & IT-Services im Auftrag von EUWID.

Die Marktdaten werden künftig nur noch einmal im Monat erhoben. Die
meldenden Marktteilnehmer übergeben die Preise und Mengen ihrer
Abschlüsse bis zum 12. eines Monats an das internetbasierte System von
MOMIT.

� Ermittlung der Preisveränderung
Auf Basis der gemeldeten Daten ermittelt MOMIT den aktuellen Monatspreis -
im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen mengengewichteten
Durchschnittspreis. Im zweiten Schritt wird die Differenz zum Vormonat
gebildet. Nur diese Differenz wird an EUWID weitergegeben. Nur diese
Differenz wird veröffentlicht.
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Das Verfahren im Überblick

� Wer kann Daten melden ?
Einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Meldesystem ist, dass die
Unternehmen entweder in der Papier- oder Kartonherstellung tätig sind oder
Altpapier dorthin liefern.

� Welche Daten werden gemeldet ?

Gemeldet werden können ausschließlich alle mit deutschen Papierfabriken oder
deren Einkaufsgesellschaften frei gehandelten und direkt angelieferten Mengen.
Handelsmengen sind ausgeschlossen, ebenso exportierte Mengen.

Es können sowohl Frei-Werks- als auch Ab-Stations-Preise gemeldet werden.

Nicht gemeldet werden können Mengen, deren Preise an einen Index
gebunden sind.
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Das Verfahren im Überblick

���� Veröffentlichung durch EUWID

Die Preisveränderungen einer jeden Sorte übermittelt MOMIT an EUWID.
EUWID veröffentlicht die Werte am 13. eines jeden Monats in seinen Online-
Medien sowie in der nächstmöglichen Printausgabe verschiedener
Informationsdienste. Durch Wochenend- und Feiertage kann es zu leichten
Verschiebungen des Veröffentlichungstermins kommen.

� Absolute Vertraulichkeit

Das Erhebungsverfahren und die Rechtsverhältnisse zwischen EUWID und
MOMIT sind so ausgestaltet, dass den Unternehmen, die Preise melden,
absolute Vertraulichkeit im Umgang mit ihren Daten zugesichert werden kann.
Weder EUWID noch Dritte erhalten von den Einzelmeldungen der Unternehmen
Kenntnis.
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Verwendung in Verträgen

� Verwendung in bestehenden Verträgen

Die ermittelten monatlichen Preisveränderungen lassen sich problemlos auf
bestehende Vereinbarungen mit EUWID-Basis anwenden, auch wenn in der
Fortschreibungsformel des Vertrags der absolute EUWID-Preis zugrunde gelegt
wird.

Hierzu ist der rechnerische EUWID-Preis der Abrechnungsperiode wie folgt zu
ermitteln:

PEUWID-PreisAbrechnungsperiode = PEUWID-PreisSept13 + ∑ Monatsdelta EUWID

Der EUWID-Preis der Abrechnungsperiode ist gleich dem EUWID-Absolutpreis
des Monats September 2013 plus der Summe aller folgenden monatlichen
Veränderungen.

Der so ermittelte EUWID-Preis der Abrechnungsperiode ist dann anstelle des
bisherigen EUWID-Preises als Abrechnungsbasis zu verwenden.
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Verwendung in Verträgen

� Verwendung in neuen Verträgen

In neu vereinbarten Verträgen errechnet sich der Abrechnungspreis der
aktuellen Periode wie folgt:

PPreisAbrechnungsperiode = PVertrags-Basispreis + ∑ Monatsdelta EUWID

Der Abrechnungspreis der aktuellen Periode ist gleich dem zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses ausgehandelten Vertags-Basispreis plus der Summe aller
seitherigen monatlichen Veränderungen.
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